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RS OGH 1988/8/24 14Os109/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1988

Norm

StGB §127 E

StGB §133 F

Rechtssatz

Hat sich der Vermieter einer Wohnung die Verfügungsmacht und damit den (Obergewahrsam) Gewahrsam über

(mitvermietete) Möbelstücke vorbehalten, so liegt kein "Anvertrauen" im Sinne des § 133 StGB vor. Zueignung dieser

Sachen begründet demnach Diebstahl.
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